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Bei der vorliegenden Präsentation handelt es sich um eine 
gekürzte Fassung des Vortrages, welcher Philip Bärtschi 
anlässlich des Vortrages vom 5. Januar 2012 bei der Flugschule 
Birrfeld gehalten hat.  
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Rechtsfolgen 
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Haftung 
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Verordnung  
über die Untersuchung von Flugunfällen  
und schweren Vorfällen 

(VFU) 

vom 23. November 1994 (Stand am 1. November 2011) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 25 Absatz 1, 26 Absatz 6 und 26a Absatz 1  
des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 19481 (LFG),2 

verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Begriffe 

In dieser Verordnung bedeuten: 

Flugunfall: Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeuges, sofern sich eine Person mit 
der Absicht, einen Flug durchzuführen, darin aufhält: 

a. bei dem eine Person inner- oder ausserhalb des Luftfahrzeuges erheblich 
verletzt oder getötet wird; oder 

b. bei dem das Luftfahrzeug einen Schaden erleidet, der die Festigkeit, die 
Flugleistungen oder die Flugeigenschaften wesentlich beeinträchtigt und in 
der Regel grössere Reparaturarbeiten oder den Ersatz des beschädigten Bau-
teils erforderlich macht; oder 

c. bei dem das Luftfahrzeug verschollen oder das Wrack unerreichbar ist. 

Nicht als Flugunfall gelten:  
Todesfälle und Verletzungen, die nicht direkt mit dem Betrieb eines Luftfahrzeuges 
zusammenhängen; Todesfälle und Verletzungen von Personen, die sich unberechtig-
terweise und ausserhalb der für Besatzungen und Fluggäste vorgesehenen Zonen 
aufhalten; ferner Motorpannen und Schäden, die sich auf nur einen Motor, dessen 
Hilfsaggregate oder auf die Propellerblätter beschränken; Beschädigungen von Ver-
schalung, leichte Verformungen oder kleine Löcher in der Aussenhaut; Schäden an 
den Flügel- oder Rotorblätterenden, Antennen, Reifen oder Bremsen. 

Schwerer Vorfall: Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeuges, das sich unter Um-
ständen zugetragen hat, die beinahe zu einem Flugunfall geführt hätten. 

  

 AS 1994 3037 
1 SR 748.0 
2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2011  

(AS 2011 4579). 

748.126.3
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3 …42 

4 Die SUST stellt die Akten auf Verlangen den Gerichts- und Verwaltungsbehörden 
für ihre Verfahren zur Verfügung, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. 

Art. 2943 Aktenaufbewahrung 

Die Aktenaufbewahrung richtet sich nach dem Archivierungsgesetz vom 26. Juni 
199844. 

Art. 3045 

Art. 3146 Kosten 

1 Die Kosten allgemeiner polizeilicher Aufgaben im Zusammenhang mit einem 
Flugunfall gelten nicht als Untersuchungskosten; ausgenommen sind spezielle 
Aufgaben, welche die Untersuchungsleitung den Polizeiorganen ausdrücklich auf-
getragen hat. 

2 Untersuchungskosten werden von der SUST denjenigen Personen auferlegt, die 
einen Unfall oder schweren Vorfall vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht ha-
ben. Die Kosten können nur innerhalb eines Jahres seit Kenntnis des rechtskräftigen 
Urteils oder Entscheids eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde, mit dem der 
Vorsatz oder die Grobfahrlässigkeit festgestellt worden ist, mit Verfügung geltend 
gemacht werden. 

3 Die Untersuchungskosten können der verursachenden Person wie folgt auferlegt 
werden: 

a. bei vorsätzlichem Handeln: zu 50–75 Prozent; 

b. bei grobfahrlässigem Handeln: zu 25–50 Prozent. 

Art. 3247 Sicherheitsempfehlungen 

1 Das UVEK richtet, gestützt auf die Sicherheitsempfehlungen in den Berichten der 
SUST sowie in den ausländischen Berichten, Umsetzungsaufträge oder Empfehlun-
gen an das BAZL. 

  

42 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 23. März 2011, mit Wirkung seit 1. Nov. 2011  
(AS 2011 4579). 

43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2011  
(AS 2011 4579). 

44 SR 152.1 
45 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 23. März 2011, mit Wirkung seit 1. Nov. 2011  

(AS 2011 4579). 
46 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2011  

(AS 2011 4579). 
47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2011, in Kraft seit 1. Nov. 2011  

(AS 2011 4579). 



• Meldepflicht  
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• PIC 
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• Flugzeugtyp  

• Crew Relief 

• Beide PIC-Zeit 

• Kommandant 
/PF 

• Empfehlung 

• FI = PIC 

• Schüler ist 
Flugbesatzungsmit
glied 

• Schüler = PIC 

• FI trägt 
Verantwortung 
(Auftrag oder 
Arbeitsvertrag) 

Soloflug von 
Schüler 

Schulungsflug 
Dual 

Regulärer 
Dual-flug 

JAR-
Trainingsflug 
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www.baertschi-legal.ch 



www.baertschi-legal.ch 

 
Art. 100 LFV 
Gewerbsmässigkeit 
 
Abs. 1 
Flüge gelten als gewerbsmässig, wenn: 
a. für sie in irgendeiner Form ein Entgelt entrichtet 
 wird, das mehr als die Kosten für Luftfahrzeugmiete, 
 Treibstoff sowie Flugplatz- und Flugsicherungsgebühren 
 decken soll; und 
b. sie einem nicht bestimmten Kreis von Personen 
 zugänglich sind. 

 



Haftung 

nicht 
gewerbsmässig 

entgeltlich 

LTrV 

BW-Umkehr 

unentgeltlich 

OR 

Gewöhnliche 
BW 

gewerbsmässig 

LTrV 
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Beförderungsschein 
... ja oder nein? 
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• Konsequenzen bei Ausstellung? 
• Konsequenzen bei Nichtausstellung? 



Haftung 

nicht 
gewerbsmässig 

entgeltlich 
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unentgeltlich 
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„Checkliste“ für anwaltsfreie Flüge 
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Entscheide vor dem Flug 

Inside Outside 

Meteo/Temp. 

VVR 

Lufttüchtigkeit 

Treibstoff 

AFM/Leistung 

Lizenz/Ratings 

Trainingsstand 

Vorbereitung 

Gesundheitszustand 

Mentale Verfassung 

Safety 
www.baertschi-legal.ch Nicht abschliessend und ohne Gewähr! www.baertschi-legal.ch 
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Inside Outside 

Safety 
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§ Checkliste für anwaltsfreie Flüge § 

Sicherheit 

Inside 

Medical Fitness 

Briefing und 
Kompetenzen 

Gültige 
Ratings/Ausweis 

Flugstunden (ev. 
interne 

Reglemente) 

Outside 

Meteo/Temp 

AFM/OFM 
/Unterhalt 

Arb.vertr. / Gesetz 

LFZ lufttüchtig, 
Leistung, 
Treibstoff 

Flugbeschr.  

www.baertschi-legal.ch 
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Sonderprobleme –  
zur Erinnerung 
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Verordnung 
über die Infrastruktur der Luftfahrt 

(VIL) 

vom 23. November 1994 (Stand am 1. April 2011) 

  
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 3 Absatz 3, 6a, 8 Absätze 2 und 6, 12 Absätze 1 und 2,  
36 Absatz 1, 40 Absatz 1, 41 Absatz 1bis, 42 Absätze 1 und 2 sowie 111  
des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 19481 (LFG),2 

verordnet: 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 

Diese Verordnung regelt den Bau von Infrastrukturanlagen der Luftfahrt (Flugplätze 
und Flugsicherungsanlagen) und den Betrieb von Flugplätzen. Sie enthält zudem die 
Bestimmungen über die Aussenlandungen und die Luftfahrthindernisse. 

Art. 23 Begriffe 

In dieser Verordnung bedeuten: 

a. Flugplatz: in einem Sachplan festgelegte Anlage für die Ankunft und den 
Abflug von Luftfahrzeugen, für deren Stationierung und Wartung, für den 
Verkehr von Passagieren und für den Umschlag von Gütern; 

b. Flugfeld: Flugplatz ohne Zulassungszwang; 

c. Flughafen: Flugplatz mit Zulassungszwang; 

d. Zulassungszwang: Verpflichtung, einen Flughafen im Rahmen der allge-
meinen Vorschriften über die Luftfahrt und der speziellen Konzessionsbe-
stimmungen allen im internen und im internationalen Luftverkehr zugelas-
senen Luftfahrzeugen für die ordentliche Benützung zur Verfügung zu stellen; 

e. Flugplatzanlagen: Bauten und Anlagen, die der Erfüllung des Zwecks des 
Flugplatzes gemäss Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt dienen und örtlich 
und funktionell zu diesem gehören; 

  

 AS 1994 3050 
1 SR 748.0 
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011  

(AS 2011 1139). 
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011  

(AS 2011 1139). 

748.131.1
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Art. 9a20 Datenerhebungs- und -lieferungspflicht 

1 Der Flugplatzhalter erhebt und übermittelt dem BAZL die für die Durchführung der 
Aufsicht erforderlichen Daten zum Flugplatzbetrieb. Darunter fallen namentlich die 
für Umweltschutz- und Statistikzwecke benötigten Daten. 

2 Das BAZL regelt die Einzelheiten, insbesondere bezüglich der Qualität der zu 
liefernden Daten, in Richtlinien. 

2. Abschnitt: Betriebskonzession 

Art. 10 Inhalt 

1 Die Betriebskonzession verleiht das Recht, einen Flughafen gemäss den Zielen und 
Vorgaben des SIL gewerbsmässig zu betreiben und insbesondere Gebühren zu er-
heben. Der Konzessionär wird verpflichtet, den Flughafen unter Vorbehalt der im 
Betriebsreglement festgelegten Einschränkungen für alle Luftfahrzeuge im nationalen 
und internationalen Verkehr zur Verfügung zu stellen, einen ordnungsgemässen, 
sicheren Betrieb zu gewährleisten und für die dafür erforderliche Infrastruktur zu 
sorgen. 

2 Die Ausgestaltung des Betriebs und der Infrastruktur sind nicht Gegenstand der 
Betriebskonzession. 

Art. 11 Gesuch 

1 Wer eine Betriebskonzession erlangen will, muss beim Eidgenössischen Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)21 ein Gesuch in der 
von diesem verlangten Anzahl einreichen. Das Gesuch muss enthalten: 

a. die Angabe, wer für die Anlage und den Betrieb des Flughafens die Verant-
wortung tragen soll; 

b. eine Begründung, in der darzulegen ist, dass der Gesuchsteller über die er-
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um einen Flughafen unter 
Einhaltung der Pflichten aus Konzession, Betriebsreglement und Gesetz zu 
betreiben; 

c. den Nachweis der Eintragung im Handelsregister in der Schweiz, ausge-
nommen bei Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts; 

d. eine Übersicht über die geplante Finanzierung des Flughafenbetriebs; 

e. einen Entwurf des Betriebsreglements. 

2 Bestehen begründete Zweifel, ob für den Gesuchsteller Anlage und Betrieb des 
Flughafens finanzierbar sind, kann die Konzessionsbehörde detaillierte Angaben 
betreffend Sicherstellung der Finanzierung verlangen. 

  

20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Febr. 2008, in Kraft seit 15. März 2008  
(AS 2008 595). 

21 Ausdruck gemäss Ziff. I 2 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011  
(AS 2011 1139). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. 
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d. auf dem Sekundärradar den Code A 7700 einschalten; andere Weisungen 
bleiben vorbehalten. 

2 Stehen die über Funk von irgendeiner Stelle empfangenen Anweisungen im Wider-
spruch zu den Anweisungen, die das Abfangluftfahrzeug durch Signale oder über 
Funk erteilt, so soll der Pilot sofort Aufklärung verlangen, die Anweisungen des 
Abfangluftfahrzeuges jedoch befolgen. 

Viertes Kapitel: Sichtflugregeln (VFR) 

1. Abschnitt: Mindestwerte 

Art. 3849 Allgemeines 

1 Bei Tag sind VFR-Flüge so durchzuführen, dass folgende Mindestwerte für Flug-
sicht und Abstand von den Wolken eingehalten werden können: 

Luftraum Klasse  B C D E F G* 

   Oberhalb  
900 m AMSL  
oder 300 m  
über Grund,  
je nachdem,  
welches  
die grössere  
Höhe ergibt.

Auf oder unter  
900 m AMSL  
oder 300 m  
über Grund,  
je nachdem,  
welches  
die grössere  
Höhe ergibt.

Wolkenabstand  waagrecht: 1,5 km  
senkrecht: 300 m 

 ausserhalb von 
Wolken mit 
ständiger Sicht 
auf den Boden 
oder das Wasser

Flugsicht auf und über 3050 m/10 000 ft AMSL: 8 km  
unter 3050 m/10 000 ft AMSL: 5 km

5 km**  
.50

  

  

* In der Schweiz reicht der Luftraum der Klasse G vom Grund bis 600 m AGL; 
darin sind auch die entsprechenden Mindestsichtwerte anwendbar.

** – Sofern die Fluggeschwindigkeit jederzeit eine Umkehrkurve innert Sichtweite gestattet 
und andere Luftfahrzeuge oder Hindernisse rechtzeitig erkannt werden können,  
darf die Flugsicht bis 1,5 km betragen.

 – Helikopter können mit einer geringeren Flugsicht als 1,5 km fliegen, wenn sie sich mit 
einer Fluggeschwindigkeit fortbewegen, die es erlaubt, andere Luftfahrzeuge oder 
Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und Zusammenstösse zu vermeiden.

  

2 Das Bundesamt kann für bestimmte Flüge oder Lufträume Mindestwerte festlegen, 
die kleiner sind als die in Absatz 1 genannten. 

3 Die Tag- und Nachtgrenzen sind im AIP festgelegt. 

  

49 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 

50 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 25. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Dez. 2006  
(AS 2006 4279). 
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Art. 46 Reiseflughöhen 

1 VFR-Flüge im horizontalen Reiseflug in Höhen von mehr als 900 m über Grund 
oder Wasser sind auf einer in Anhang 5 aufgeführten Flugfläche auszuführen.64 

2 Anderslautende ATC-Freigaben oder abweichende, vom Bundesamt festgelegte 
Verfahren bleiben vorbehalten. 

4. Abschnitt: Einschränkung von VFR-Flügen 

Art. 47 

1 Das Bundesamt kann vorschreiben, dass in bestimmten Teilen des kontrollierten 
Luftraumes keine VFR-Flüge durchgeführt werden dürfen. Es veröffentlicht diese 
Beschränkungsgebiete im AIP-Schweiz. 

2 VFR-Flüge auf oder über Flugfläche 200 sind nur mit Bewilligung des Bundes-
amtes oder der zuständigen Flugverkehrsleitstelle gestattet. 

Fünftes Kapitel: Instrumentenflugregeln (IFR) 

1. Abschnitt: Ausrüstung 

Art. 4865 

Bei IFR-Flügen müssen die Luftfahrzeuge mit den gemäss Anhang 4 vorgeschriebe-
nen Lichtern sowie mit geeigneten Instrumenten und Navigationsanlagen, die der zu 
befliegenden Strecke angepasst sind, ausgerüstet sein. 

2. Abschnitt: Mindestflughöhen 

Art. 49 

1 Ausser für die Bedürfnisse von Abflug und Landung oder mit Bewilligung des 
Bundesamtes gelten für IFR-Flüge folgende Mindestflughöhen: 

a. über gebirgigem Gelände von mehr als 3050 m über Meer: mindestens 
600 m über dem höchsten Hindernis, das in einem Umkreis von 8 km um 
den geschätzten Standort des Luftfahrzeuges liegt; 

b.66 anderswo: mindestens 300 m über dem höchsten Hindernis, das in einem 
Umkreis von 9,3 km um den geschätzten Standort des Luftfahrzeuges liegt. 

  

64 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 

65 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 

66 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 25. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Dez. 2006  
(AS 2006 4279). 
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2 Die Mindestflughöhen dürfen, soweit erforderlich, nur unterschritten werden: 

a. bei Such-, Rettungs- und Polizeiflügen; 

b. für die Bedürfnisse von Abflug und Landung; 

c. ausserhalb von dicht besiedeltem Wohngebiet im Rahmen von Notlande-
übungen mit Flugzeugen, wenn ein Fluglehrer oder ein einweisungsberech-
tigter Pilot an Bord ist; 

d. mit Helikoptern zu Ausbildungszwecken ausserhalb von dicht besiedeltem 
Wohngebiet sowie, mit Zustimmung des Flugplatzleiters, zu Übungszwe-
cken auf oder in der Nähe eines Flugplatzes; 

e. mit Freiballonen zu Ausbildungszwecken, wenn ein Fahrlehrer an Bord ist; 

f. mit besonderer Bewilligung des Bundesamtes. 

3 Bei Hangflügen mit Segelflugzeugen beträgt die Mindestflughöhe 60 m über 
Grund; dabei muss ein genügender seitlicher Sicherheitsabstand zum Hang eingehal-
ten werden. 

3. Abschnitt: Höhenmessereinstellung und Reiseflughöhen 

Art. 45  Höhenmessereinstellung 

1 In einem Nahkontrollbezirk oder einer Kontrollzone wird bei VFR-Flügen die 
Flughöhe ausgedrückt: 

a. in Flugflächen (Standard-Höhenmessereinstellung: 1013.2 hPa62), wenn sich 
das Luftfahrzeug auf der Übergangsfläche oder darüber befindet oder die 
Übergangsschicht im Steigflug durchfliegt; 

b. in Höhen über Meer (Höhenmessereinstellung QNH), wenn es sich in der 
Übergangshöhe oder darunter befindet oder wenn es die Übergangsschicht 
im Sinkflug durchfliegt. 

2 Ausserhalb eines Nahkontrollbezirkes oder einer Kontrollzone wird die Flughöhe 
ausgedrückt: 

a. in Flugflächen bei Flügen über 900 m über Grund; 

b. in Höhen über Meer bei Flügen bis 900 m über Grund. 

3 Bei Flügen mit Segelflugzeugen und Fahrten mit Freiballonen wird die Flughöhe 
ausschliesslich in Höhen über Meer ausgedrückt.63 

  

62 Abkürzung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 10. April 1989 (AS 1989 560). 
63 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 30. März 1993 (AS 1993 1377). 
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Anhang 579 
(Art. 46 und 51) 

Reiseflughöhen 

Missweisender Kurs über Grund* 

000° bis 179° 180° bis 359° 

IFR VFR IFR VFR 

Flug-
fläche 

Flughöhe Flug-
fläche 

Flughöhe Flug-
fläche 

Flughöhe Flug-
fläche 

Flughöhe 

 Meter  
ü. Meer 

Fuss 
ü.Meer 

 Meter  
ü. Meer 

Fuss 
ü.Meer 

 Meter  
ü. Meer 

Fuss 
ü.Meer 

 Meter  
ü. Meer 

Fuss 
ü.Meer 

   

–90  – – –   0 – – –

  10      300  1 000 – – –   20     600  2 000 – – –

  30      900  3 000  35  1 050  3 500   40  1 200  4 000  45  1 350  4 500 

  50   1 500  5 000  55  1 700  5 500   60  1 850  6 000  65  2 000  6 500 

  70   2 150  7 000  75  2 300  7 500   80  2 450  8 000  85  2 600  8 500 

  90   2 750  9 000  95  2 900  9 500 100  3 050 10 000 105  3 200 10 500 

110   3 350 11 000 115  3 500 11 500 120  3 650 12 000 125  3 800 12 500 

130   3 950 13 000 135  4 100 13 500 140  4 250 14 000 145  4 400 14 500 

150   4 550 15 000 155  4 700 15 500 160  4 900 16 000 165  5 050 16 500 

170   5 200 17 000 175  5 350 17 500 180  5 500 18 000 185  5 650 18 500 

190   5 800 19 000 195  5 950 19 500 200  6 100 20 000 205  6 250 20 500 

210   6 400 21 000 215  6 550 21 500 220  6 700 22 000 225  6 850 22 500 

230   7 000 23 000 235  7 150 23 500 240  7 300 24 000 245  7 450 24 500 

250   7 600 25 000 255  7 750 25 500 260  7 900 26 000 265  8 100 26 500 

270   8 250 27 000 275  8 400 27 500 280  8 550 28 000 285  8 700 28 500 

290   8 850 29 000 300  9 150 30 000 310  9 450 31 000 320  9 750 32 000 

330 10 050 33 000 340 10 350 34 000 350 10 650 35 000 360 10 950 36 000 

370 11 300 37 000 380 11 600 38 000 390 11 900 39 000 400 12 200 40 000 

410 12 500 41 000 420 12 800 42 000 430 13 100 43 000 440 13 400 44 000 

450 13 700 45 000 460 14 000 46 000 470 14 350 47 000 480 14 650 48 000 

490 14 950 49 000 500 15 250 50 000 510 15 550 51 000 520 15 850 52 000 

usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. 
  
  

* oder Gitterkurs in arktischen Regionen von Breiten über 70° und innerhalb jener Gebiete, 
die durch die zuständigen Behörden bestimmt werden können. Gitterkurse werden durch 
Linien bestimmt, die parallel zum Meridian von Greenwich verlaufen und die einer 
polaren stereographischen Karte überlagert sind, in welcher die Richtung des Meridians 
von Greenwich gegen den Nordpol als Gitter Nord verwendet wird.

  

  

  

79 Ursprünglich Anhang 7. Die ursprünglichen Anhänge 5 und 6 wurden aufgehoben durch 
Ziff. II 1 der V des UVEK vom 3. Febr. 1992 (AS 1992 548).  
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Art. 13a16 Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete 

Das Bundesamt kann im Rahmen der Festlegung des Luftraumes zur Wahrung der 
Flugsicherheit Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete festlegen. 

2. Abschnitt: Verhütung von Zusammenstössen 

Art. 14 Abstand 

1 Ein Luftfahrzeug darf nicht so nahe an ein anderes herangeführt werden, dass die 
Gefahr eines Zusammenstosses entsteht. 

2 Für Flüge im Verband, Abflug und Landung eingeschlossen, müssen sich die 
Kommandanten vorher verständigen. 

Art. 15 Vortritt im Allgemeinen 

1 Steht einem Luftfahrzeug das Vortrittsrecht zu, so behält der Pilot Steuerkurs und 
Geschwindigkeit unverändert bei. Er wird jedoch nicht von der Verantwortung 
befreit, alle Vorkehren zu treffen, die einen Zusammenstoss vermeiden helfen. 

2 Muss einem anderen Luftfahrzeug der Vortritt gewährt werden, so ist das Über- 
oder Unterfliegen oder das Kreuzen vor dem anderen Luftfahrzeug nur bei ausrei-
chendem Abstand und unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen von 
Nachlaufturbulenzen zulässig.17  

3 Bemerkt ein Pilot, dass ein anderes Luftfahrzeug gezwungen ist zu landen, gewährt 
er diesem den Vortritt. 

Art. 16 Entgegenkommende Luftfahrzeuge18 

1 Nähern sich zwei Luftfahrzeuge auf der Bewegungsfläche in entgegengesetzter 
oder annähernd entgegengesetzter Richtung und besteht die Gefahr eines Zusam-
menstosses, so halten beide an oder ändern falls möglich ihre Rollrichtung nach 
rechts.19 

1bis Nähern sich zwei Luftfahrzeuge in entgegengesetzter oder annähernd entgegen-
gesetzter Flugrichtung und besteht die Gefahr eines Zusammenstosses, so müssen 
beide Piloten nach rechts ausweichen.20 

2 Begegnen sich zwei Luftfahrzeuge am Hang in entgegengesetzter oder nahezu ent-
gegengesetzter Flugrichtung und ungefähr auf gleicher Höhe, so weicht der Pilot des 
Luftfahrzeuges, das den Hang zu seiner Linken hat, nach rechts aus. Er darf das 
andere Luftfahrzeug nicht unter- oder überfliegen. 

  

16 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 25. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Dez. 2006  
(AS 2006 4279). 

17 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 

18 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 10. April 1989 (AS 1989 560). 
19 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 10. April 1989 (AS 1989 560). 
20 Ursprünglich Abs. 1. 
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 c. wenn nach Ziffer 4.11.3.2 Buchstabe b kein Ausweichflugplatz
vorgesehen werden kann, bis zum Zielflugplatz und anschlie-
ssend noch während zwei Stunden bei normalem Reiseflugver-
brauch zu fliegen. 

4.11.5.4 Treib- und Schmierstoffzusatzvorrat 

 Bei der Berechnung des Treib- und Schmierstoffzusatzvorrates sind in
Übereinstimmung mit dem FOM wenigstens zu berücksichtigen: 

 a. die Wettervorhersagen; 

 b. voraussehbare Verzögerungen infolge von Anordnungen der
Flugverkehrsleitstellen; 

 c. voraussehbare verkehrsbedingte Verzögerungen; 

 d. ein Instrumentenanflug auf dem Zielflugplatz mit anschliessen-
dem Durchstart; 

 e. ein Kabinendruckabfall oder der Ausfall eines Triebwerkes; 

 f. weitere Umstände, welche die Landung verzögern oder den 
Treib- und Schmierstoffverbrauch erhöhen können. 

4.11.6 Sauerstoffvorrat 

4.11.6.1 Ein Flug, bei dem der atmosphärische Druck in den Besatzungs- und 
Fluggastabteilen unter 700 mb (Druckhöhe 10000 ft) absinkt, darf nicht
begonnen werden, wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist, um: 

 a. die Besatzungsmitglieder und wenigstens 10 Prozent der Flug-
gäste während der Zeit zu versorgen, in welcher der atmosphäri-
sche Druck in den von ihnen benützten Abteilen länger als
30 Minuten zwischen 700 mb (Druckhöhe 10 000 ft) und 620 mb 
(Druckhöhe 13 000 ft) liegt. 

 b. die Besatzungsmitglieder und Fluggäste während der Zeit zu
versorgen, in welcher der atmosphärische Druck in den von ih-
nen benützten Abteilen weniger als 620 mb (Druckhöhe 13 000 
ft) beträgt. 

4.11.6.2 Ein Flug mit einem Luftfahrzeug, das mit einer Druckkabine ausgerüstet
ist, darf nicht begonnen werden, wenn nicht genügend Sauerstoff mitge-
führt wird, um im Falle eines Kabinendruckabfalles die Besatzungsmit-
glieder und in angemessenem Umfang die Fluggäste während der Zeit zu
versorgen, in welcher der atmosphärische Druck in den von ihnen be-
nützten Abteilen unter 700 mb (Druckhöhe 10 000 ft) absinkt. 
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3 Wurde kein Kommandant bezeichnet, oder sind der Kommandant 
und sein Stellvertreter verhindert, ihre Aufgaben zu erfüllen, so stehen 
die Rechte und Pflichten des Kommandanten dem ranghöchsten und 
rangältesten Mitglied der Besatzung an Bord zu. 

4 Wer die tatsächliche Befehlsgewalt an Bord eines Luftfahrzeuges 
ausübt, hat die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten wie der 
Kommandant. 

Art. 4 

Der Kommandant ist dafür verantwortlich, dass die Vorbereitung der 
Besatzung auf den Flug und die Übernahme des Luftfahrzeuges durch 
die Besatzung den bestehenden Vorschriften entsprechen. 

Art. 5 

1 Der Kommandant ist dafür verantwortlich, dass sich die vorgeschrie-
benen Papiere an Bord des Luftfahrzeuges befinden, und dass die vor-
geschriebenen Bordbücher ordnungsgemäss geführt werden. 

2 Der Halter des Luftfahrzeuges kann den Kommandanten durch 
Dienstordnung von diesen Aufgaben entlasten und sie andern Personen 
übertragen. 

Art. 6 

1 Der Kommandant hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
der Weisungen des Halters eines Luftfahrzeuges und der anerkannten 
Regeln der Luftfahrt alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um 
die Interessen der Fluggäste, der Besatzung, der an der Ladung Be-
rechtigten und des Luftfahrzeughalters zu wahren. 

2 In Notfällen hat der Kommandant alle zum Schutze des Lebens, des 
Luftfahrzeuges und der Ladung unmittelbar erforderlichen Massnah-
men zu treffen. 

Art. 7 

Der Kommandant ist für die Führung des Luftfahrzeuges nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, den Vorschriften der Luftfahrthand-
bücher (AIP), den anerkannten Regeln der Luftfahrt und den Weisun-
gen des Halters verantwortlich. 

III. Rechte und 
Pflichten des 
Kommandanten 

1. Vorbereitung 
und Durchfüh- 
rung des Fluges 

a. Vorbereitung 
des Fluges 

b. Bordpapiere 
und Bordbücher 

c. Sicherheit  
des Fluges 

d. Führung des 
Luftfahrzeuges 
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3 Wurde kein Kommandant bezeichnet, oder sind der Kommandant 
und sein Stellvertreter verhindert, ihre Aufgaben zu erfüllen, so stehen 
die Rechte und Pflichten des Kommandanten dem ranghöchsten und 
rangältesten Mitglied der Besatzung an Bord zu. 

4 Wer die tatsächliche Befehlsgewalt an Bord eines Luftfahrzeuges 
ausübt, hat die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten wie der 
Kommandant. 

Art. 4 

Der Kommandant ist dafür verantwortlich, dass die Vorbereitung der 
Besatzung auf den Flug und die Übernahme des Luftfahrzeuges durch 
die Besatzung den bestehenden Vorschriften entsprechen. 

Art. 5 

1 Der Kommandant ist dafür verantwortlich, dass sich die vorgeschrie-
benen Papiere an Bord des Luftfahrzeuges befinden, und dass die vor-
geschriebenen Bordbücher ordnungsgemäss geführt werden. 

2 Der Halter des Luftfahrzeuges kann den Kommandanten durch 
Dienstordnung von diesen Aufgaben entlasten und sie andern Personen 
übertragen. 

Art. 6 

1 Der Kommandant hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
der Weisungen des Halters eines Luftfahrzeuges und der anerkannten 
Regeln der Luftfahrt alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um 
die Interessen der Fluggäste, der Besatzung, der an der Ladung Be-
rechtigten und des Luftfahrzeughalters zu wahren. 

2 In Notfällen hat der Kommandant alle zum Schutze des Lebens, des 
Luftfahrzeuges und der Ladung unmittelbar erforderlichen Massnah-
men zu treffen. 

Art. 7 

Der Kommandant ist für die Führung des Luftfahrzeuges nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, den Vorschriften der Luftfahrthand-
bücher (AIP), den anerkannten Regeln der Luftfahrt und den Weisun-
gen des Halters verantwortlich. 

III. Rechte und 
Pflichten des 
Kommandanten 

1. Vorbereitung 
und Durchfüh- 
rung des Fluges 

a. Vorbereitung 
des Fluges 

b. Bordpapiere 
und Bordbücher 

c. Sicherheit  
des Fluges 

d. Führung des 
Luftfahrzeuges 
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Drittes Kapitel: Allgemeine Regeln 

1. Abschnitt: Schutz von Personen und Sachen 

Art. 6 Grundsatz 

Ein Luftfahrzeug darf nicht in unvorsichtiger oder nachlässiger Weise geführt wer-
den, welche das Leben oder die Sachen Dritter gefährden könnte. 

Art. 7 Krankheit, Ermüdung, Alkohol 

Wer sich krank fühlt, ermüdet ist oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, 
Alkohol, Medikamenten, Rauschgiften usw. steht, so dass er in der Ausübung seiner 
Funktionen beeinträchtigt ist, darf weder als Flugbesatzungsmitglied tätig sein noch 
Fallschirmabsprünge ausführen. 

Art. 8 Flugvorbereitung 

1 Vor einem Flug hat sich der Kommandant mit allen dafür massgebenden und ver-
fügbaren Unterlagen vertraut zu machen. 

2 Bei VFR-Flügen über die Umgebung eines Flugplatzes hinaus und bei IFR-Flügen 
hat er insbesondere die neusten verfügbaren Wetterinformationen sorgfältig zu prü-
fen sowie einen Ausweichplan und eine genügende Treibstoffreserve vorzusehen, 
für den Fall, dass der Flug nicht wie erwartet beendigt werden kann. 

Art. 9 Höchstgeschwindigkeit 

1 Ohne Bewilligung des Bundesamtes oder der zuständigen Verkehrsdienststelle der 
Flugsicherung darf bei Flügen unter Flugfläche 100 die angezeigte Fluggeschwin-
digkeit 460 km/h (250 kt IAS) nicht übersteigen.13 

2 Luftfahrzeuge, die auf Grund ihrer Leistungsdaten mit einer höheren Geschwindig-
keit fliegen müssen, haben die für den jeweiligen Flugzustand geringstmögliche 
Geschwindigkeit einzuhalten; die zuständige Verkehrsdienststelle der Flugsicherung 
ist durch den Kommandanten davon in Kenntnis zu setzen. 

Art. 10 Lärmbekämpfung 

Mit einem Luftfahrzeug darf nur soviel Lärm verursacht werden, wie es bei rück-
sichtsvollem Verhalten und sachgemässer Bedienung unvermeidbar ist. 

  

13 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 
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Drittes Kapitel: Allgemeine Regeln 

1. Abschnitt: Schutz von Personen und Sachen 

Art. 6 Grundsatz 

Ein Luftfahrzeug darf nicht in unvorsichtiger oder nachlässiger Weise geführt wer-
den, welche das Leben oder die Sachen Dritter gefährden könnte. 

Art. 7 Krankheit, Ermüdung, Alkohol 

Wer sich krank fühlt, ermüdet ist oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, 
Alkohol, Medikamenten, Rauschgiften usw. steht, so dass er in der Ausübung seiner 
Funktionen beeinträchtigt ist, darf weder als Flugbesatzungsmitglied tätig sein noch 
Fallschirmabsprünge ausführen. 

Art. 8 Flugvorbereitung 

1 Vor einem Flug hat sich der Kommandant mit allen dafür massgebenden und ver-
fügbaren Unterlagen vertraut zu machen. 

2 Bei VFR-Flügen über die Umgebung eines Flugplatzes hinaus und bei IFR-Flügen 
hat er insbesondere die neusten verfügbaren Wetterinformationen sorgfältig zu prü-
fen sowie einen Ausweichplan und eine genügende Treibstoffreserve vorzusehen, 
für den Fall, dass der Flug nicht wie erwartet beendigt werden kann. 

Art. 9 Höchstgeschwindigkeit 

1 Ohne Bewilligung des Bundesamtes oder der zuständigen Verkehrsdienststelle der 
Flugsicherung darf bei Flügen unter Flugfläche 100 die angezeigte Fluggeschwin-
digkeit 460 km/h (250 kt IAS) nicht übersteigen.13 

2 Luftfahrzeuge, die auf Grund ihrer Leistungsdaten mit einer höheren Geschwindig-
keit fliegen müssen, haben die für den jeweiligen Flugzustand geringstmögliche 
Geschwindigkeit einzuhalten; die zuständige Verkehrsdienststelle der Flugsicherung 
ist durch den Kommandanten davon in Kenntnis zu setzen. 

Art. 10 Lärmbekämpfung 

Mit einem Luftfahrzeug darf nur soviel Lärm verursacht werden, wie es bei rück-
sichtsvollem Verhalten und sachgemässer Bedienung unvermeidbar ist. 

  

13 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 3. Febr. 1992, in Kraft seit 2. April 1992 
(AS 1992 548). 



Fluglärm 

www.baertschi-legal.ch 
 

© Philip Bärtschi 

LSZO  Zielpunkte Volte RWY 34 
 

 

 

 

 

 

Scheunendach 

rot 

2 Hochspannungs- 

masten 

Waldecke 

Kapelle 

Feldweg- 

kreuzung 

Baum 



Fluglärm 

www.baertschi-legal.ch 
 

© Philip Bärtschi 

LSZO Final RWY 34 Zielpunkte 
 

 

 

 

Schützenhaus  

weiss 

2.Querwäldchen 

        Mitte 

1. Querwäldchen 

Bauernhof 

 

Wald 

Pumpenhaus 

Scheunendach 

rot 



Fluglärm 

www.baertschi-legal.ch 
 

© Philip Bärtschi 



www.baertschi-legal.ch  

 RA lic. iur. Philip Bärtschi 
Anwaltskanzlei Bärtschi 

Haldenstrasse 23 
6006 Luzern 

 
 

tel: 041 419 40 90 
E-Mail: baertschi@baertschi-legal.ch  

 
 
 


